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Durchführungsbestimmungen der Fachabteilung 19A für die Abwicklung

der Landesförderung von Gemeindeabwasserplänen ab 25.11.2006

gemäß LGBl. Nr. 134/2006
Punkt 1.) Gegenstand der Landesförderung
a.) Kosten (in weiterer Folge jeweils excl. MWSt.) für die erstmalige Erstellung des

Bestandsplanes gemäß dem Steiermärkischen Kanalgesetz, unter der Voraus-setzung, dass der Bestandsplan bis 31.12.2007 erstellt worden ist und die Übergabe eines Datensatzes an das geographische Informationssystem Steiermark (GIS) gemäß den Vorgaben der Fachabteilung 19A bis 30.06.2008 erfolgt ist. 

Kosten für die Digitalisierung des Bestandsplanes zu Übergabe eines Daten-satzes an das Geographische Informationssystem Steiermark (GIS) gemäß den Vorgaben der Fachabteilung 19A unter der Voraussetzung, dass diese Übergabe an die Fachabteilung 19A bis 30.06.2008 erfolgt und dass die Erstellung des Bestandsplanes bis 31.12.2007 erfolgt.
Die Planunterlagen des Bestandsplanes sind der Fachabteilung 19A vorzulegen.
     b.)
Kosten (in weiterer Folge jeweils excl. MWSt.) für die erstmalige Erstellung des Gemeindeabwasserplanes (GAP), unter der Voraussetzung, dass der Gemeinderatsbeschluss für die erstmalige Erstellung des GAP gemäß dem Steiermärkischen Kanalgesetz §2b (7) bis 31.12.2007 erfolgt ist und die Übergabe eines Datensatzes an das geographische Informationssystem Steiermark (GIS) gemäß den Vorgaben der Fachabteilung 19A bis 30.06.2007 erfolgt ist. 

Kosten für die Digitalisierung des GAP zur Übergabe eines Datensatzes an das Geographische Informationssystem Steiermark (GIS) gemäß den Vorgaben der Fachabteilung 19A unter der Voraussetzung, dass diese Übergabe an die Fachabteilung 19A bis 30.06.2008 erfolgt und dass der Gemeinderatsbeschluss des GAP bis 31.12.2007 erfolgt.
Die Planunterlagen des Gemeindeabwasserplanes und eine Kopie des  Gemeinderatsbeschlusses sind der Fachabteilung 19A vorzulegen.

     c.)
Die Kosten für Revisionen des Bestandsplanes oder des Gemeindeabwasser-

     
planes sind nicht landesförderungsfähig.
Punkt 2.) Förderungsfähige Leistungszeiträume

a.) Der förderungsfähige Leistungszeitraum für die erstmalige Erstellung des GAP endet am 31.12.2007.
b.) Der förderungsfähige Leistungszeitraum für die Bereitstellung der Daten des GAP oder des Bestandsplanes für die Übergabe in GIS-fähigem Zustand an die Fachabteilung 19A endet am 30.06.2008.
 Punkt 3.) Antragstellung für die Landesförderung
a.) Die Kosten des GAP sind nach Möglichkeit als Variantenuntersuchung bei den Vorleistungen eines bundes- und landesförderungsfähigen Bauvorhabens der Gemeinde (oder des Abwasserverbandes der Gemeinde) zu berücksichtigen. Die Förderung des GAP durch Bund und Land ist gleich den übrigen Neben-kosten dieses Bauvorhabens abzuwickeln.
b.) Wenn bei der Landesförderung für die erstmalige Erstellung des GAP oder für die Bereitstellung der Daten des GAP oder des Bestandsplanes für die Über-gabe in GIS-fähigem Zustand an die Fachabteilung 19A nicht alle erforder-lichen Leistungsteile berücksichtigt werden können oder konnten, dann kann für die Kosten der fehlenden Leistungsteile ein Landesförderungsansuchen für

eine alleinige Landesförderung des GAP gemäß Punkt 2b der Landesförder-ungsrichtlinien gestellt werden. Das wären zum Beispiel nachträglich erforder-liche Leistungen für die Digitalisierung des GAP oder des Bestandsplanes zur Übergabe der Daten in GIS-fähigem Zustand an die Fachabteilung 19A. Ein diesbezügliches Landesförderungsansuchen setzt voraus, dass für diese alleinige Landesförderung förderungsfähige Investitionskosten von zumindest € 500,- excl. MWSt. anerkannt werden können. Die Antragstellung kann durch Gemeinden oder durch deren Abwasserverband erfolgen, wobei das An-suchenformular der Fachabteilung 19A für die kommunale Abwasserent-sorgung (ABA) zu verwenden ist.

c.) Wenn für die erstmalige Erstellung des GAP und für die Bereitstellung der
Daten des GAP oder des Bestandsplanes für die Übergabe in GIS-fähigem  Zustand an die Fachabteilung 19A bei einem Förderungsprojekt gemäß Punkt 3a (Antragstellung als Variantenuntersuchung bei den Vorleistungen eines bundes- und landesgeförderten Bauvorhabens) die Summe aus dem Barwert der Bundesförderung und aus dem Landesbeitrag für eine Gemeinde weniger als 25 % der förderungsfähigen Investitionskosten und weniger als € 10.000,- beträgt, dann kann mit dem auf 25% fehlenden Prozentsatz bis zum Erreichen des Höchstausmaßes von € 10.000,- je Gemeinde eine zusätzliche Landes-förderung gemäß Punkt 2b der Landesförderungsrichtlinien gewährt werden. Ein diesbezügliches Landesförderungsansuchen setzt voraus, dass für diese alleinige Landesförderung förderungsfähige Investitionskosten von zumindest € 500,- excl. MWSt. anerkannt werden können. Die Antragstellung kann durch Gemeinden oder durch deren Abwasserverband erfolgen, wobei das An-suchenformular der Fachabteilung 19A für die kommunale Abwasserent-sorgung (ABA) zu verwenden ist.
d.) Unter der Voraussetzung der Einhaltung der Fristen der Punkte 1a und 1b ist für den Zeitpunkt der Antragstellung um Landesförderung derzeit keine Frist gegeben.
Punkt 4.) Förderungsvoraussetzungen Umweltförderungsgesetz und GIS-Fähigkeit

a.) Die Bestätigung der GIS-Fähigkeit und der Datenvollständigkeit erfolgt durch das Referat Wasserwirtschaftliches Informationssystem und EU – Wasserwirt-schaft der Fachabteilung 19A. E-mail Adresse: heinrich.malina@stmk.gv.at 
b.) Die vorgegebene Schnittstellenbeschreibung für die Datenübergabe an die Fachabteilung 19A ist im Internet herunterladbar unter: www.wasserwirtschaft.steiermark.at/cms/ziel/4581173/DE/

c.) Die Bestätigung, dass die Variantenuntersuchungen des GAP den Vorgaben des Umweltförderungsgesetzes 1993 i.d.g.F. entsprechen, erfolgt durch die  örtlich zuständige Baubezirksleitung. Eine allfällig vorgenommene Einschrän-kung des Prüfungsumfanges ist von der Baubezirksleitung zu deklarieren und von der Baubezirksleitung auch der Gemeinde bekannt zu geben.
Punkt 5.) Ausmaß und Auszahlung der Landesförderung
a.) Die Kosten für die erstmalige Erstellung des GAP gemäß dem Steiermärk-ischen Kanalgesetz und die Kosten für die Übergabe der Daten des GAP oder des Bestandsplanes an die Fachabteilung 19A in GIS-fähigem Zustand werden bei Anträgen gemäß Punkt 3a (Antragstellung als Variantenunter-suchung bei den Vorleistungen eines bundes- und landesgeförderten Bauvorhabens) mit dem Landesfördersatz des betreffenden Bauvorhabens gemäß Punkt 6b bis 6d der Landesförderungsrichtlinien gefördert.

b.) Die Kosten für Anträge gemäß Punkt 3b (alleinige Landesförderung) und Punkt 3c (zusätzliche Landesförderung) werden mit Landesbeiträgen geför-dert, bis die Summe aus dem Barwert der Bundesförderung und aus dem Landesbeitrag für Anträge gemäß Punkt 3a  (Antragstellung als Varianten-untersuchung bei den Vorleistungen eines bundes- und landesgeförderten Bauvorhabens) gemeinsam mit der Landesförderung gemäß Punkt 3b und gemäß Punkt 3c das Höchstausmaß von 25 % der förderungsfähigen Investitionskosten oder € 10.000,- je Gemeinde erreicht.
c.) Die Ausbezahlung von Landesmitteln gemäß Punkt 3b (alleinige Landesför-derung) und gemäß Punkt 3c (zusätzliche Landesförderung) wird von der Fachabteilung 19A erst nach der Schlussfeststellung der landesförderungs-fähigen Investitionskosten veranlasst.

Punkt 6.) Abrechnungsprüfung und Schlussfeststellung
a.) Die Prüfung der Rechnungen und Zahlungsbelege bei Förderungsanträgen gemäß Punkt 3a (Antragstellung als Variantenuntersuchung bei den Vor-leistungen eines bundes- und landesgeförderten Bauvorhabens) erfolgt hinsichtlich der Belegprüfung durch das Referat Abrechnungsprüfung Siedlungswasserwirtschaft der Fachabteilung 19A oder durch die von der Fachabteilung 19A beauftragten externen Prüfer. 
b.) Die Prüfung der Rechnungen und Zahlungsbelege bei Förderungsanträgen gemäß Punkt 3b (alleinige Landesförderung) und 3c (zusätzliche Landes-förderung) erfolgt durch die Referenten des Referates Abwasserentsorgung der Fachabteilung 19A.

Punkt 7.) Anwendungsverpflichtung
Die gegenständlichen Durchführungsbestimmungen sind insbesondere für die Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter der Fachabteilung 19A eine Dienstanweisung zur Um-setzung der Landesförderungsrichtlinien, LGBl. Nr 134/2006. Die gegenständlichen Durchführungsbestimmungen sind in Zusammenhang mit den Landesdurch-
führungsbestimmungen für die Siedlungswasserwirtschaft (LSW) zu sehen, die als Dienstanweisung für alle befassten Dienststellen der Abteilungsgruppe Landesbau-direktion Gültigkeit haben.
Graz, am 26.02.2007

Der Leiter der Fachabteilung

Unterschrift im Original auf dem Akt
(Dipl.-Ing. Johann Wiedner)
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